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RS OGH 1998/9/7 3R184/98k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1998

Norm

ZPO §54 Abs1

ZPO §84

Rechtssatz

Fehler bei der Verzeichnung von Kosten, wie mangelnde Vorlage der zur Bescheinigung der Ansätze und Angaben des

Verzeichnisses erforderlichen Belege, sind nicht verbesserbar, da § 54 Abs1 ZPO die Nichteinhaltung der dort

genannten Frist ausdrücklich unter die Sanktion des Verlusts des Ersatzanspruchs stellt.
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